
Das Mmstkrim
an die

Bewohner der Residenz.
^ie Handlungen des Ministeriums sind verschieden beurtheilt worden, seine Absichten
werden in Zweifel gezogen, der Mangel eines Programmes, welches einen festen Planerkennen läßt, wird ihm zum Vorwurfe gemacht. — Ein Ministerium ohne Vertrauen,ohne Plan, ohne einem klar gezeichneten Gange ist unmöglich, selbst ein interimistischesMinisterium hat daher die Pflicht, über seine Handlungen und Absichten Klarheit zugeben und die Zwecke, welche es verfolgt, der allgemeinen Beurtheilung zu unterziehen.

Allein das Programm eines Ministeriums, welches eine Verfassung zu entwerfenhat, liegt in der Verfassung selbst.
Der 25. April hat das Glaubensbekenntniß des Ministeriums veröffentlicht, obes ein freisinniges, ob es ein den Forderungen und Bedürfnissen der Zeit entsprechendes, ob esein die bürgerliche Freiheit zureichend schützendes, das Wohl aller Classen der Bevölkerung

gleichmäßig beachtendes war, darüber haben zwölf Provinzen, darüber hat die Residenzstadtgeurtheilt. Die Bewegungen im Monate Mai haben gezeigt, daß hier nicht die Wünscheüber alle Bestimmungen der Verfassung übereinstimmen. Allein keine ihrer Grundlagen wurdeangegriffen. Der Charakter der Verfassung als eine vollendete Urkunde wurde bestritten;gegen die Zweckmäßigkeit der Wahleinrichtung in einzelnen ihrer Bestimmungen wurdenZweifel erhoben; gegen die erste Kammer in ihrer Zusammensetzung machten sich Einsprüchegeltend. Diese Einsprüche und jene Zweifel wurden behoben; der erste Reichstag wurdeals ein Constituirender anerkannt. Die Verfassung wird gründlicher beleuchtet, sorgfältigergeprüft werden, vollendeter aus dieser Prüfung hervorgehen, eine solche Prüfung wardurch die Verfassungs-Urkunde vom 25. April auch nicht ausgeschlossen, allein die Monarchiewird später zu den organischen Gesetzen, welche die Verfassung ergänzen müssen, später zurOrdnung ihres inneren Haushaltes, später zu jenen Einrichtungen und Anordnungen gelan¬gen, welche das Vertrauen befestigen, und das materielle Wohl fördern sollen. Das Ministe¬rium ist sich bewußt, seine Pflicht richtig aufgefaßt zu haben, indem es diesen Gang ab¬zukürzen bemüht war; es wird sie nicht minder erfüllen, indem es den längeren Wegredlich verfolgt, welcher als der vorzüglichere erkannt wurde. — Haben die Minister frü¬
her und seither die Grundsätze verläugnet, welche sie in der Verfassung niedergelegt haben?—Sie können mit Zuversicht mit Nein antworten. Keine der Zusicherungen jenes Program¬mes ist unerfüllt geblieben. Unter den Bedrängnissen eines äußeren Krieges und innererSpaltungen wurde die Freiheit der Rede und der Schrift gewissenhaft bewahrt, kein
Recht des Staatsbürgers verkümmert, keine Beeinträchtigung oder Bevorzugung willkürlichausgeübt. Die Verfassung war und ist der Boden, auf welchem sich die Minister bewegten,
sie bleibt die unverbrüchliche Richtschnur ihrer Handlungen, bis ein neues Staatsgrundgesetzden Handlungen der Regierung eine andere Richtung vorzeichnet. — Eine Verwaltungs-Maßregel der Minister ist auf heftigen Widerstand gestoßen. Sie haben auf dem einzigenkonstitutionellen Wege durch die Niederlegung ihrer Aemter geantwortet. Der Wille desMonarchen hat sie bis zur Ernennung ihrer Nachfolger in diesen Aemtern festgehalten,und die Erklärungen der ausgezeichnetsten Körperschaften der Residenz haben sich diesemWillen angeschlossen. — Die Minister durften und dürfen daher das Vertrauen ihrerMitbürger ansprechen, wenn sie diesem Programme gemäß handeln, und sie haben sogehandelt, denn sie haben der Monarchie Stärke und Achtung nach Außen, Ordnung,Freiheit und Sicherheit im Inneren, Vertrauen, Erwerb und Förderung aller zum Wohl¬stände führenden Interessen zu verbürgen gestrebt. Eine starke und tapfere Armee verthei-digt an den Gränzen den geheiligten Boden des Vaterlandes; eine eben so kräftig sich
entwickelnde Volkswehr schirmt den Frieden und die Befolgung der Gesetze im Innerendes Reiches, und der Bürger wie der Landmann genießt bereits in allen Theilen dessel¬ben Freiheiten und Erleichterungen, wie sich deren die glücklichsten Länder dieses Welt-theiles erfreuen. Allein auch hier könnte Manches beschleunigt, der Zwischenraum zum



Reichstage abgekürzt , rascher die Hand an die nöthigkrt Reformen gelegt , ein entschiede¬

nerer Gang der Regierung nach allen Theilen des Reiches entwickelt werden . So lauten

die Wünsche , so lauten die Forderungen , so lauten die Vorwürfe , welche das Vertrauen gegen

die Minister schmälern , und in ihrem behutsameren Vorgänge die Einwirkung lähmender Reak¬

tion wahrzunehmen glauben . Die Minister sind verpflichtet , darauf zu erklären ; sie kennen keine

Reaktion , welche ihren Gang zu lähmen bemühet , oder das vom Monarchen Zugeftandene zu¬

rückzunehmen vermögend wäre . Das System des ersten konstitutionellen Ministeriums in Oester¬

reich ist ein klar ausgesprochenes , es kann nur mit diesem stehen und fallen . System und Mini¬

ster müssen aber in der Ueberzeugung und in dem Vertrauen der Staatsbürger Wurzel

fassen , denn nur in diesem Boden ruhet ihre Kraft und Stärke . Nur , wenn Ruhe in

den einzelnen Theilen , Sicherheit im Mittelpunkte der Intelligenz und des Reichthums

eines großen Reiches herrscht , können die Einrichtungen und Gesetze desselben reif erwo¬

gen , die streitenden Interessen verschiedener Länder vermittelt , das ehrwürdige Selbst¬

gefühl der Nationalitäten befriedigt , der Intelligenz , so wie dem Fleiße , dem Eigenthume

und der Arbeit die gebührende Aufmunterung und Geltung verbürgt werden . Nur

Vertrauen kann eine starke Regierung gründen , und nur eine solche kann die Interessen

des Landes kräftig vertreten . An dieses Vertrauen stellen die Minister daher , so lange

die ihnen anvertrauten Aemter in ihren Händen ruhen , gerechte Ansprüche.

Sie erklären dabei:

а) an allen Freiheiten der Verfassung vom 25 . April festzuhalten,

d) keinem der spateren Zugeständnisse die volle Anerkennung zu versagen,

e) der Anarchie oder Störung der Ordnung ebenso , wie jeder Reaktion muthig ent¬

gegen zu treten , und in dem Aufkommen von jedem dieser Nebel das Erlöschen ihrer

Amtswirksamkeit zu erkennen,

б) den Reichstag allein als befugt und berufen anzusehen , um organische Anordnungen

oder Gesetze in das Leben zu rufen,
die Beschleunigung desselben nach allen Kräften und durch Befestigung der Ruhe

und Ordnung in der Residenz zu befördern,

f) bis zu demselben ein festes Band der Eintracht zwischen den einzelnen Theilen der

Monarchie zu erhallen,
x) alle Einsichten zu benützen , welche in der Residenz oder in den Provinzen Materialien

und Vorbereitungen für denselben zu sammeln geneigt sind,

K) insbesondere die Körperschaften und Gemeinden durch ihre legalen Vertreter aufzu¬

fordern , ihnen dabei durch Vorschläge , Andeutungen und Aufklärungen redlich bei-

zuftehen,
i) den Maßregeln , um Ordnung in dem Staatshaushalte , Vertrauen in die Erfüllung

der Verpflichtungen des Staates , Sicherheit in dem Erwerbe und Verbesserung der

Lage der unbemittelten Classen zu begründen , ihre besondere Sorgfalt zuzuwenden.

K) endlich alles aufzubieten , um die ersehnte Rückkehr des Monarchen in seine Residenz

zu beschleunigen , und jede Bürgschaft für die Sicherheit des erlauchten Hauptes her¬

zustellen , zu dessen schönsten Vorzügen es gehört , jedem Staatsbürger Sicherheit und

Recht zu gewähren.
Haben die Minister ihre Aufgabe in diesen Grundlinien richtig aufgefaßt , und

redlich verfolgt , dann werden alle guten Bürger sie in diesem schönen Unternehmen

getreulich unterstützen ; fehlt ihnen dagegen dabei die Mitwirkung ihrer Mitbürger , oder

werden ihre Kräfte darin gelähmt , dann wird es ihre heiligste Pflicht seyn , ihre Unvermö¬

genheit auszusprechen , ein Werk fortzusetzen , zu welchem ihnen die unerläßlichen Mittel

entzogen sind.
Wien am 29 . Mai 1848.

Im Namen des MinisterratheS:

PiUersdorff.

Aus der k. k. Hof - und Staatsdruckerei.
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